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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON PINSELN SOWIE PINSEL

(57) Vorgeschlagen wird ein alternatives Verfahren
zur Herstellung von Pinseln (6), umfassend folgende Ver-
fahrensschritte:
- Erstellung wenigstens eines Bündels (1) von wenigs-
tens zwei Borsten,

- Falten des Bündels (1), sodass jeweils die beiden En-
den der Borsten in die gleiche Richtung weisen,
- Einsetzen des wenigstens einen Bündels (1) in eine
Borstenhalterung (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung von Pinseln sowie einen Pinsel.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, Pinsel
aus Borsten, insbesondere Naturborsten von Schweinen
herzustellen, wobei eine bestimmte Menge an Borsten
zu einem Bündel zusammengefasst und in eine Metall-
oder Kunststoffzwinge eingebracht wird. Die Borsten
werden innerhalb der Zwinge verklebt; anschließend
wird dieses gesamte Gebilde mit einem Stiel verbunden,
etwa durch Kleben oder durch Einbringung eines Nagels.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein alternatives
Herstellungsverfahren für Pinsel bereitstellen zu können,
welches insbesondere auch Vorteile bei der maschinel-
len Fertigung von Pinseln bieten kann.
[0004] Die Aufgabe wird, ausgehend von einem Ver-
fahren der eingangs genannten Art, durch die Merkmale
des Anspruchs 1 bzw. durch die Merkmale des An-
spruchs 12 gelöst.
[0005] Durch die in den abhängigen Ansprüchen ge-
nannten Maßnahmen sind vorteilhafte Ausführungen
und Weiterbildungen der Erfindung möglich.
[0006] Dementsprechend umfasst das erfindungsge-
mäße Herstellungsverfahren zur Herstellung von Pinseln
folgende Verfahrensschritte:

- Erstellung wenigstens eines Bündels von wenigs-
tens zwei Borsten:

Unter dem Begriff Borsten werden nicht nur Na-
turborsten, etwa tierischer Herkunft, verstan-
den, sondern es kann sich auch um synthetische
Borsten oder um Mischungen aus Naturborsten
und synthetischen Borsten handeln. In einem
Bündel werden wenigstens 2, in der Regel je-
doch wesentlich mehr als lediglich 2 Borsten zu-
sammengefasst, wobei das Bündel an Borsten
in der Regel maschinell ergriffen wird und zu-
sammengehalten wird.

- Falten des Bündels, sodass jeweils die beiden En-
den der Borsten in die gleiche Richtung weisen:

Jede Borste besitzt zwei Enden. Die Borsten
können so gebogen werden, dass ihre Enden
etwa in die gleiche Richtung zeigen. Bei diesem
Faltvorgang wird also die Borste, ausgehend
von einer in etwa geradlinigen Ausrichtung, ge-
krümmt und so gefaltet, dass die beiden Bors-
tenabschnitte mit den jeweiligen Enden im We-
sentlichen parallel oder fast parallel zueinander
liegen können.

- Einsetzen des wenigstens einen Bündels in eine
Borstenhalterung:

Schließlich ergibt das wenigstens eine Bündel

zusammen mit der Borstenhalterung sowie ei-
nem Stiel den späteren Pinsel. Je nach Ausfüh-
rungsform können insbesondere 2 oder wesent-
lich mehr Bündel verwendet werden.

Denkbar sind im Übrigen zumidnest zwei Vari-
anten, nämlich eine, bei welcher die Borstenhal-
terung bei der Fertigung mit einem Stiel verbun-
den wird und eine, bei welcher Borstenhalterung
und Stiel einteilig ausgebildet sind.

Dadurch, dass die Borsten gefaltet werden,
kann sich grundsätzlich die Anzahl der benötig-
ten Borsten halbieren, da für die spätere Funk-
tion des Pinsels beide Borstenenden zur Verfü-
gung stehen. Mit der Faltung und dem anschlie-
ßenden Einsetzen kann bei der Fertigung ein
maschineller Vorgang verbunden sein. Dieser
Vorgang kann damit einhergehen, eine Halte-
rung der Borsten in der Borstenhalterung her-
zustellen. Deshalb ermöglicht die Erfindung
nicht nur, eine bloße Alternative zu bisherigen
herkömmlichen Verfahren zur Pinselherstellung
bereitzustellen, sondern es kann auch die ma-
schinelle Verarbeitung und Fertigung verein-
facht werden.

Zudem kann die Haltefähigkeit der Borsten bei
derartigen Pinselns verbessert werden, da bei
einem bloßen Verkleben oder Verklemmen ge-
radlinig ausgerichteter Borsten es leicht dazu
kommen kann, dass mit der Zeit Borsten aus-
fallen.

[0007] In besonders vorteilhafter Weise können, vor
allem bei einer maschinellen Fertigung, das Falten und
das Einsetzten in einem Verfahrensschritt, insbesondere
gleichzeitig durchgeführt werden. Das Falten kann bspw.
durch Eindrücken der Borsten mit einem Steg erfolgen,
der seitlich auf die jeweiligen Borsten drückt, sie dabei
mitnimmt und sie in die Borstenhalterung einsetzt. Somit
kann die maschinelle Fertigung schneller und einfacher
ablaufen, als wenn beide Schritte getrennt ausgeführt
werden müssten. Außerdem wird grundsätzlich weniger
Platz bei der Pinselherstellung benötigt, wenn zwei Ver-
fahrensschritte kombiniert werden.
[0008] Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann das bzw. können die Bündel im Bereich der
Faltung in der Borstenhalterung gehaltert bzw. fixiert wer-
den. Durch die Faltung erhält die Borste eine V-bzw. U-
förmige Form, sodass sie in vorteilhafter Weise in dem
Bereich, in dem die Faltung vorliegt, mit der Borstenhal-
terung fixiert bzw. dort gehaltert werden kann. Dieser Be-
reich bildet nämlich gewissermaßen ein neues Ende der
gefalteten Borste. Die Pinselhaare können je nach Aus-
führungsform mehr oder weniger weit aus der Halterung
herausstehen. Das Haltern in der Borstenhaltung bzw.
das Fixieren kann grundsätzlich auf verschiedene Art
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und Weise erfolgen. Insbesondere kann hierzu ein Fixie-
rungselement wie etwa ein Draht, eine Metallklammer
oder ein Plättchen verwendet werden. Darüber hinaus
kann dieser Draht, diese Klammer oder das Plättchen
auch zum Falten verwendet werden.
[0009] Oben wurde bereits erwähnt, dass eine Art Steg
eingesetzt werden kann, um eine Kraft auf die Borsten
auszuüben und somit die Borsten zu falten. In vorteilhaf-
ter Weise kann als Steg entsprechend ein Draht, eine
Metallklammer oder ein Plättchen oder dergleichen ver-
wendet werden, um seitlich auf die Borsten zu drücken,
diese in die Borstenhalterung einzusetzen, sodass die
Borsten dort mit diesem Halte- bzw. Fixierungselement
verbleiben.
[0010] Alternativ dazu ist es auch denkbar, die Borsten
im Bereich der Faltung, also auf der Seite der Borsten-
halterung durch Verschweißen festzuhalten. Dies kann
entweder dadurch erfolgen, dass die Borsten mit der
Borstenhalterung verschweißt werden und/oder das die
Borsten am gefalteten Ende durch Verschweißen so de-
formiert werden, dass sie aus der Borstenhalterung nicht
mehr herausrutschen können. Die Halterung über ein Fi-
xierungselement ermöglicht in vorteilhafter Weise, dass
das Falten, das Einsetzen und das Haltern bzw. Fixieren
in einem Schritt vorgenommen werden können, also ge-
wissermaßen 3 Verfahrensschritte in einem. Auch das
Verschweißen wiederum kann maschinell sehr zuverläs-
sig realisiert werden (durch ein Heizelement, einen Laser
oder dergleichen) und einen sicheren Halt gewährleis-
ten.
[0011] Ggf. kann es bei den Metallklammer, Plättchen
oder Drähten notwendig sein, auf die Materialauswahl
zu achten, in dem etwa lediglich inerte Materialien aus-
gesucht werden, die vor allen Dingen nicht rosten und
im Verlaufe der Korrosion im Kontakt mit Flüssigkeiten
z. B. Rückstände hinterlassen, die unerwünscht sind.
Bspw. könnte Edelstahl als entsprechendes Material ge-
wählt werden. Denkbar ist aber auch, dass die Materia-
lien je nach Verwendung des Pinsels auch antiallergi-
sche Eigenschaften aufweisen sollten, wie z. B. Messing.
[0012] Das Verschweißen bietet in der Regel den Vor-
teil, dass hier keine zusätzlichen Materialien (insbeson-
dere Metall) zusätzlich verwendet werden, sondern le-
diglich eine Deformation der ohnehin verwendeten Bors-
tenmaterialien vorgesehen ist. Somit können ggf. auch
Kosten für weitere Materialien eingespart werden.
[0013] Entsprechend kann je nach Ausführungsform
der Erfindung das Haltern bzw. Fixieren während des
Einsetzens in die Borstenhalterung vorgenommen wer-
den. Denkbar ist auch, dass der Vorgang entsprechend
beim Falten der Borsten erfolgt. Es ist grundsätzlich nicht
auszuschließen, dass die Borsten im gefalteten Bereich
z. B. noch vor dem Einsetzen oder vor allem nach dem
Einsetzen untereinander fixiert, etwa verschweißt wer-
den.
[0014] Wie bereits oben erwähnt, kann es sich bei den
Borsten um solche handeln, die vollständig aus einem
synthetischen Material gefertigt sind. Insbesondere kann

es sich bei dem synthetischen Material wiederum um ei-
nen Kunststoff oder um eine Kunststoffmischung han-
deln, wobei als Kunststoffe z. B. Polyester bzw. Polya-
mide in Frage kommen, insbesondere auch Polybutylen-
terephthalat (PBT) bzw. Polyethylentherephthalat (PET).
Auf diese Art und Weise kann man synthetische Borsten
erhalten, sodass kein tierisches Material benötigt wird.
Zum einen können dadurch gezielt die Eigenschaften der
Pinsel besonders gut ausgewählt werden. Ferner ist es
auch möglich, rein vegane Pinsel herzustellen. Denkbar
ist es aber auch, eine Mischung aus Naturborsten (tieri-
schen Borsten und synthetischen Borsten) vorzusehen.
[0015] Je nach Verwendungszweck des Pinsels kann
es vorteilhaft sein, dass die Borstenenden nicht stumpf
auslaufen, sondern für einen besonders definierten Auf-
trag einen sich zuspitzenden Verlauf (konischen Verlauf)
aufweisen. Naturborsten weisen in der Regel an einem
Ende einen solchen, sich zuspitzenden Verlauf auf. Syn-
thetische Borsten können so ausgebildet werden, dass
diese an beiden Enden einen sich zuspitzenden Verlauf
besitzen. Es ist aber auch möglich, Borsten ohne sich
zuspitzenden Verlauf zu verwenden, wenn dies für die
Anwendung entsprechend nicht benötigt wird.
[0016] Bei der Herstellung der Borsten können ent-
sprechend verschiedene Verfahrensschritte durchge-
führt werden, die den bisher beschriebenen Verfahrens-
schritten im Allgemeinen vorangestellt sind. Z. B. können
Borsten aus synthetischem Material extrudiert werden
oder ggf. gespritzt werden. Die entsprechenden Vorteile
liegen je nachdem in den physikalischen Eigenschaften
des Materials begründet, die eine unterschiedliche Ver-
arbeitung notwendig machen. Der sich zuspitzende Ver-
lauf kann ggf. bei der Herstellung bzw. der Formung der
Borsten erzeugt werden, sowohl während des Extrudie-
rens als auch während des Spritzens. Ist dies nicht der
Fall, kann auch ein Anspitzen der Borsten an den Enden
erfolgen um die gewollte konische Form zu erzeugen.
Ein nachträgliches Anspitzen kann insbesondere dann
notwendig sein, wenn die Borsten zunächst als sehr lan-
ge, fadenartige Gebilde vorliegen und dann erst auf ihre
eigentliche Länge zugeschnitten bzw. abgelängt werden.
Auf diese Weise können zum Beispiel die Produktions-
kosten für die Borsten reduziert werden.
[0017] Um das Verfahren möglichst einfach zu gestal-
ten und um die Borsten möglichst gleichmäßig herzustel-
len, können die Borsten insbesondere in ihrer Mitte bzgl.
der Längsrichtung gefaltet werden. Auf diese Weise ent-
stehen in Bezug auf den Faltungsweg 2 gleichlange Ab-
schnitte, die später nach dem Einsetzen in die Halterung
wie einzelne Borsten gleicher Länge im Pinsel zur Ver-
fügung stehen.
[0018] Bei einer Weiterbildung der Erfindung kann eine
Borstenhalterung vorgesehen sein, die wenigstens eine
Aufnahmeöffnung aufweist. In diese Aufnahmeöffnung
kann/können ein entsprechendes Bündel oder ggf. meh-
rere Bündel eingeführt werden. In der Regel kann es sich
anbieten, pro Aufnahmeöffnung genau ein Bündel ein-
zuführen, das dann in Bezug auf die Anzahl der darin
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vorhandenen Borsten auf die Größe der Aufnahmeöff-
nung abgestimmt ist. Die Aufnahmeöffnung kann grund-
sätzlich jede beliebige Form aufweisen, z. B. rund (kreis-
förmig oder oval), viereckig usw. Je nachdem, wie dicht
der Pinsel mit Borsten besetzt sein soll, können entspre-
chend die Aufnahmeöffnungen größer oder kleiner aus-
gebildet sein, bzw. kann auch eingestellt werden, wie
dicht besetzt die Aufnahmeöffnungen auf der Fläche der
Halterungsvorrichtung angeordnet sind. Entsprechend
kann zu diesem Zweck der Abstand zwischen den Auf-
nahmeöffnungen je nach Anwendungsform variiert wer-
den. Auch die Anzahl der Borsten insgesamt kann da-
durch eingestellt werden, wie viele Aufnahmeöffnungen
in der Halterungsvorrichtung vorgesehen sind und wie
viele Borsten in die Aufnahmeöffnungen eingesetzt wer-
den.
[0019] Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist es ins-
besondere denkbar, eine nicht plane Oberfläche auf der
Halterungsvorrichtung vorzusehen, sodass die Anord-
nung der Borsten bzw. der Borstenbündel praktisch jede
beliebige Oberflächenform annehmen kann. Dies ist ins-
besondere vorteilhaft, wenn Spezialpinsel angefertigt
werden sollen, bei denen etwa ein Auftragsvorgang
durch eine solche Oberflächengestaltung verbessert
wird. Bzgl. der Fertigung ist eine solche Anordnung be-
sonders vorteilhaft gegenüber einer Ausführung als her-
kömmlicher Pinsel nach dem Stand der Technik, weil hier
die Borsten selbst entweder bzgl. ihrer Länge oder bzgl.
ihrer Verschiebung gegeneinander ausgerichtet werden
müssen, was nur schwer bewerkstelligt werden kann und
was Probleme bei der Halterung mit sich bringen würde.
Somit kann in vorteilhafter Weise eine praktisch beliebige
Abstufung der Höhe der Borsten vorgenommen werden.
[0020] Wie bereits dargestellt, kann insbesondere je-
des der Bündel durch Drücken des Fixierungselementes
gefaltet und gleichzeitig in die entsprechende Aufnah-
meöffnung eingesetzt werden. Zudem kann das Fixie-
rungselement hier dazu dienen, die Borsten oder das
Bündel an Borsten in der Aufnahmeöffnung zu haltern.
[0021] Dementsprechend zeichnet sich eine erfin-
dungsgemäßer Pinsel dadurch aus, dass er durch das
erfindungsgemäße Verfahren oder durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung hergestellt werden kann, al-
so vor allem dessen Eigenschaften aufweist, sodass
auch die bereits genannten Vorteile hierbei genutzt wer-
den können.

Ausführungsbeispiel:

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird nachstehend unter
Angabe weiterer Einzelheiten und Vorteile näher erläu-
tert. Im Einzelnen zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung der Herstel-
lungsverfahrens für Pinsel gemäß der Erfin-
dung.

[0023] Das Verfahren gemäß Figur 1 zeigt folgende
Verfahrensschritte: In Verfahrensschritt A erfolgt eine
Bündelung einzelner Borsten 1, wobei die Borsten 1 an
beiden Enden einen konischen Verlauf aufweisen. Im
Verfahrensschritt B wird senkrecht zum Bündel 1 ein
Plättchen 2 geführt, dass gegen das Bündel 1’ drückt und
dabei eine Faltung der Borsten 1 vornimmt. In der ent-
sprechenden Richtung befindet sich eine Borstenhalte-
rung 3 mit Aufnahmeöffnungen 4, die hier kreisförmig
ausgebildet sind. Das Plättchen 2 wird mitsamt dem
Borstenbündel 1’ in diese Aufnahmeöffnung 4 gedrückt,
sodass das Plättchen 2 vollständig hierin verschwindet.
Das Plättchen 2 ist elastisch ausgebildet, sodass es mit
der Aufnahmeöffnung 4 in Kontakt kommt, sich dabei (im
Wesentlichen)elastisch verformt und dann, wenn es voll-
ständig durch die Aufnahmeöffnung 4 durchgedrückt ist,
sich wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurück ver-
formt, sodass es entsprechend die Borsten 1 in der Auf-
nahmeöffnung 4 hält, ohne dass diese herausrutschen
können. Das Plättchen 2 ist also in seinem Durchmesser
etwas größer ausgebildet als die Aufnahmeöffnung 4.
Die Dichte der Borsten 1 im Bündel ist jeweils so gewählt,
dass diese die Aufnahmeöffnung 4 jeweils vollständig
ausfüllen. Die Borstenhalterung 3 weist zusätzlich einen
Stiel 5 auf. Falten, Einsetzen und Haltern erfolgen also
im gleichen Verfahrensschritt B. Die zusammengesetz-
ten Teile ergeben den Pinsel 6.

Bezugszeichenliste:

[0024]

1 Borsten
1’ Bündel
2 Plättchen
3 Borstenhalterung
4 Aufnahmeöffnung
5 Stiel
6 Pinsel
A, B Verfahrensschritte

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Pinseln (6), umfas-
send folgende Verfahrensschritte:

- Erstellung wenigstens eines Bündels (1’) von
wenigstens zwei Borsten,
- Falten des Bündels (1), sodass jeweils die bei-
den Enden der Borsten in die gleiche Richtung
weisen,
- Einsetzen des wenigstens einen Bündels (1)
in eine Borstenhalterung (3).

2. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Falten und das Einsetzen in einem Ver-
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fahrensschritt (B), insbesondere gleichzeitig durch-
geführt werden.

3. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Bündel (1’) im Bereich
der Faltung in der Borstenhalterung gehaltert
und/oder fixiert wird, insbesondere mit einem Fixie-
rungselement (2), vorzugsweise mit einem Draht, ei-
ner Metallklammer oder einem Plättchen und/oder
durch Verschweißen.

4. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Haltern und/oder Fixieren der Borsten
während des Einsetzens in die Borstenhalterung (3)
und/oder während des Faltens erfolgt.

5. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Borsten (1) aus einem synthetischen Ma-
terial, insbesondere einem Kunststoff und/oder einer
Kunststoffmischung gefertigt werden.

6. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens teilweise Borsten (1) verwendet
werden, die an beiden Enden einen sich zuspitzen-
den Verlauf aufweisen.

7. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass bei der Herstellung der Borsten (1) wenigstens
einer der folgenden Verfahrensschritte durchgeführt
wird:

- Extrudieren der Borsten und/oder
- Spritzen der Borsten und/oder
- Ablängen der Borsten und/oder
- Anspitzen der Borsten an beiden Enden, um
eine konische Form zu erzeugen, und/oder
- konisches Extrudieren der Borsten.

8. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Borsten (1) in ihrer Mitte bezüglich ihrer
Längsrichtung gefaltet werden.

9. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass als Borstenhalterung (3) eine mit wenigstens
einer Aufnahmeöffnung (4) versehene Halterungs-
vorrichtung (3), bei der das wenigstens eine Bündel
(1) in die wenigstens eine Aufnahmeöffnung (4) ein-
gesetzt wird, verwendet wird.

10. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

dass als Halterungsvorrichtung (3) eine solche ver-
wendet wird, die in dem Bereich, in dem die wenigs-
tens eine Aufnahmeöffnung (4) angeordnet ist, eine
nicht plane Oberfläche aufweist, sodass die Borsten
(1) und/oder die Bündel (1’) auf unterschiedlicher
Höhe und/oder abgestuft anordenbar sind.

11. Verfahren zur Herstellung nach einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Bündel (1’) durch Drücken
des Fixierungselements (2) gegen das jeweilige
Bündel (1’) gefaltet und/oder in die entsprechende
Aufnahmeöffnung (4) eingesetzt wird.

12. Pinsel (6), erhältlich durch ein Verfahren zur Herstel-
lung nach einem der vorgenannten Ansprüche.
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